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Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §7 Abs1 litc;

LMG 1975 §9 Abs1;

Rechtssatz

Die Bezeichnung "+ Vitamin C - Kalorien = Gesundheitsfrucht" ist eine Angabe iSd § 9 Abs 1 LMG, weil eine solche

Bezeichnung nur dahingehend verstanden werden kann, daß die Konsumation dieses Lebensmittels einen günstigen

Einfluß auf die Gesundheit haben soll.
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